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Eidg. Diplomprüfung (Höhere Fachprüfung)
für Heimleiter und Heimleiterinnen
Die Trägerverbände Heimverband Schweiz, Verband christlicher Institutionen (VC!) und die Association
romande pour la formation des responsables d'Institutions d'utilité publique (ASFORI) führen in
Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Heimleiterinnen Schweiz (BHS) und dem Tertianum ZfP eine weitere
Eidgenössische Diplomprüfung für Heimleiterinnen und Heimleiter durch.

Prüfungstermine/-ort
Termin: 20. bis 24. April 1998

Ort: Kantonsschule Rämibühl, Zürich

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt mit dem entsprechenden Anmeldeformular,

das beim Sekretariat Diplomprüfungen für
Heimleitungen bezogen werden kann.

Zweck der Prüfung
Durch die Höhere Fachprüfung soll festgestellt werden, ob
die Bewerber/innen die erforderlichen praktischen und
theoretischen Fähigkeiten und Kenntnisse in allen zentralen Sparten

der Heimführung und Heimverwaltung besitzen.
Insbesondere soll festgestellt werden, ob der/die Bewerber/in die
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, als
Vorgesetzte/r einen Heimbetrieb eigenverantwortlich zu leiten.

Zulassungsbedingungen
Zur Prüfung wird zugelassen, wer

- einen eidgenössischen Fähigkeitsausweis einer dreijährigen
Berufslehre/-ausbildung oder einen gleichwertigen Ausweis

besitzt;

- über fünf Jahre Berufspraxis verfügt, davon mindestens
drei Jahre in der Funktion als Heimleiter/in. Wer den Ausweis

einer zweijährigen Berufsausbildung besitzt, muss
über sieben Jahre Berufspraxis verfügen, davon fünf Jahre

im Heimbereich und davon mindestens drei Jahre in der

Funktion als Heimleiter/in;

- die Prüfungsgebühr fristgerecht einbezahlt hat;

- die Diplomarbeit fristgerecht eingereicht hat.

Anmeldeschluss:

28. November 1997

Abgabeschluss für Diplomarbeit (3 Exemplare):

20. Januar 1998

Anmeldestelle:

Sekretariat Diplomprüfungen für Heimleitungen, Postfach,
8034 Zürich, Telefon 01 383 47 07

Französische Schweiz:

In der französischen Schweiz wird 1998 (30. März bis

3. April 1998) ebenfalls eine Höhere Fachprüfung
durchgeführt.

Anmeldestelle: ASFORI, Quai de la Veveyse 4, 1800 Vevey,

Telefon 021/925 20 00

Prüfungsgebühr
Fr. 2 000.- (zuzüglich zirka Fr. 65 - für den Druck des

Diploms und die Eintragung in das BIGA-Register der

Diplominhaber/innen)

Hinweis:

Die Prüfungsausschreibung erfolgt unter Vorbehalt der
Genehmigung der von den Trägerverbänden beantragten
Partialrevision durch den Vorsteher des Eidgenössischen
Volkswirtscha ftsdepartemen tes.
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